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Änderung per 19.02.2020 
  

Ausschreibung: Hallenfaustball 2020 -  Männer 45+  (M45+) 
Süddeutsche Meisterschaft am 22. Februar 2020 in 
Heidenau (LTV Sachsen – STV ) 

 
 
Veranstalter: Deutsche Faustball-Liga e.V. (DFBL) 
 
Leiter der Vorbereitungen: GO Süd    Bernd Dübe,  s.o. 
  
Verteiler: Internet:  https://faustball‐liga.de/spielbetrieb/landesverbaende‐

regionalgruppen/regionalgruppen/regionalgruppe‐sued/ 
 
Ausrichter:  SSV Heidenau ( https://faustball-heidenau.jimdofree.com/sdm-2019-20-m45  )  
 Bernd Martin, Siegfried-Rädel-Str.4c, 01809 Heidenau 
 Berndmartin@gmx.de 
  
Örtliche Leitung: GO Süd oder Landesfachwart bzw. Beauftragter des STV 
  

Austragungsort: Sporthalle am Pestalozzi-Gymnasium, Hauptstr. 37, 01809 Heidenau 
    
Termin: Samstag 22.02.2020 – Beginn 10:00 Uhr 
  
Teilnahmeberechtigung: Die Landesmeister und Zweitplatzierten in den Landesturn- 
 verbänden Bayern, Schwaben, Sachsen, Thüringen. 

Hinzukommen evtl. Nachrücker gem. SpOF 4.4.5.4.3 
Die Mitgliedschaft in der DFBL ist Pflicht!  
Der Förderungsbeitrag für Jugendarbeit beträgt z.Z. 100,- € und ist von 
Mannschaften, die SpOF Ziffer 4.4.5.4.1 nicht erfüllen, zu entrichten! 

 Er ist Bestandteil der Meldung und fällig mit der Meldung! 
Konto: Deutsche Faustball-Liga, IBAN: DE67 2805 0100 0001 3435 57 BIC: 
BRLADE21LZO. Die gemeldeten Spieler treten im Amateurstatus an. 

   

Meldungen: Die Meldung ist durch den Verein an den GO, den örtlichen Ausrichter und ihren 
L(J)FW mittels Meldebogen per E-Mail zu senden! (Auch Absagen trotz 
Qualifizierung!) Potenzielle Nachrücker (siehe „avisierte Teilnehmer HF 2020“ 
auf der HP) haben ebenfalls zum Meldetermin zu Melden, sonst werden sie 
nicht berücksichtigt !!) 
 

Meldetermin: Samstag der 01.02.2020, bzw. 48 Stunden nach Erringung der 
Teilnahmeberechtigung (z.B. Landesmeisterschaft etc.)
  

Meldegeld: 105,00 Euro - sind vor Spielbeginn an den Ausrichter zu zahlen. 
Bei Zurückziehen bzw. Nichtantreten ist die Meldegebühr ebenfalls fällig, außerdem 
erfolgt eine Bestrafung nach SpOF. 
Der ausrichtende Verein ist vom Meldegeld befreit. 
 

      
 

 

 
        
        Regionalgruppe Süd –   
        Bernd Dübe Jeschkenstr. 63e  82538 Geretsried 
          https://faustball-liga.de/spielbetrieb/landesverbaende-regionalgruppen/regionalgruppen/regionalgruppe-sued/  
  . 
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Wettkampfbestimmungen: Alle Faustballer, die am Wettkampf-Spielbetrieb teilnehmen, benötigen eine 

Startberechtigung gem.DTB-Startpasssystem und die konkrete 
Spielberech-tigung für ihre jeweilige Mannschaft. (DTB-ID + Jahresmarke). 

 Siehe DFBL-Homepage-Starseite (liegt als Anlage 2 bei) bzw.nachzulesen 
unter: https://faustball-liga.de/start-und-spielberechtigung-fuer-die-hallenrunde-2019-
2020/  

 Es gelten die Bestimmungen der aktuell gültigen SpOF und die 
Beschlüsse des Präsidiums der DFBL, sowie die Spielregeln des 
Internationalen Faustballverbandes (IFA)  

 https://faustball-liga.de/service/downloads-2/downloads-spielbetrieb 
 weiterhin gelten die Beschlüsse der Regionalgruppe Süd, siehe 

 unter Regionalgruppe Süd -> Downloads 
  

Spielbälle:  https://faustball-liga.de/wp-content/uploads/2019/03/04-Rule-Changes-2019.pdf   
 >zugelassene Ballgewichte aus den Spielregeln ab dem 01.04.2019< 
 Gültig in der DFBL ab der Feldsaison 2019 
  
Schiedsrichter: Jede teilnehmende Mannschaft stellt einen Schiedsrichter/in (B-Lizenz 

notwendig * kann auch eine teilnehmende Spielerin sein). Bei Nichtstellung 
des geforderten Schiedsrichters ist ein Strafgeld von 10 € / 5,- € je Spiel 
fällig:  Beschluss Regionalgruppe Süd. (* siehe  https://faustball-liga.de/wp-
content/uploads/2018/11/Schiedsrichterabgabe-2010-WZ.pdf – Anlage 1!) 

 
Linienrichter + Anschreiber: Stellen die spielfreien Mannschaften. 
  
Spielplan: Wird nach Eingang der Meldungen vom GO erstellt. Grundlage: SpOF.  
 Punkte: 4.4.5.2.5; 4.4.5.5.3; 4.4.5.5.4 und 4.4.5.5.5 
   
Spielerpässe: Diese sind rechtzeitig vor Spielbeginn (ohne Einzelumhüllung!) mit der 

Spielereinsatzliste und dem Schiedsrichterpass des Vereinsschiedsrichters 
bei der Spielleitung abzugeben. 

 
Qualifikation für die DM: Teilnahmeberechtigt an der DM am 04.+ 05.04.2020 in Unterlüß, 

(MTV Oldendorf) sind aus der Region Süd 3 Mannschaften. 
 

Schiedsgericht: Wird bei Bedarf einberufen. Örtlicher Schiedsgerichtsvorsitzender ist der 
GO oder Beauftragter des GO. Einspruchsgebühr 100,00 Euro. 

   
Quartierwünsche: über Ausrichter s.o.  
 
Einsatzliste: Bitte vorab ausgefüllt an den RO + Ausrichter senden (in Excel!):  

Die Spielernamen können somit vorab in die Spielkarten eingetragen 
werden. Bitte die aktuelle Einsatzliste auf der Homepage verwenden! 
 

 Datenschutzerklärung: Die Vereine werden darüber informiert, dass personenbezogene Daten der Spieler 
  an die DFBL- und die örtliche Spielleitung weitergegeben werden. 

  
Anlage 1: Schiedsrichterabgabe bei SDM  (bei Nichtstellung des geforderten 

Schiedsrichters) 
 
Anlage 2: Start- und Spielberechtigung für die Hallenrunde 2019/2020 
  
 
 
 
 

 



 

Tel. 08171-919292; E-Mail: bernd.duebe@t-online.de;   www.faustballregionalgruppe-sued.de  

  
Bernd Dübe Jeschkenstr. 63e  82538 Geretsried 

 
    12.09.2010 

Schiedsrichterabgabe bei SDM bzw. Regionalspielen, 
 
Beschluß der Regionalgruppe Süd vom 30.10.2004 
Mit Ergänzungen vom 05.06.2007 und 12.09.2010: 
 

Jede teilnehmende Mannschaft stellt einen Schiedsrichter (mindestens B-Lizenz, 
kann auch ein teilnehmender Spieler(innen) sein, Mindestalter 16 Jahre. 
Stellt eine teilnehmende Mannschaft der örtlichen Spielleitung KEINEN 
Schiedsrichter zur Verfügung, hat dieser Verein eine Gebühr von jeweils 10 € je 
Spiel zu entrichten. Bei Meldung (des fehlenden Schiedsrichters) mindestens 5 
Tage vor Beginn der Veranstaltung beim AUSRICHTER halbiert sich diese Gebühr 
auf 5 € pro Spiel. 
Als „Spiele“ zählen die je Veranstaltung max. Anzahl der zu bestreitenen Spiele. 
(Bei 8 Mannschaften – max. 6 Spiele = 60 € (30 €)). 
   

Diese Schiedsrichterabgabe ist fällig mit dem Meldegeld und ist u.a. eine 
Vorraussetzung zur Teilnahme an diesen Regionalgruppenspielen. 
 

Die örtliche Spielleitung zahlt diese Schiedsrichterabgabe an die Schiedsrichter 
aus, die diese Spiele ersatzweises leiten. 
 

Die Nichtstellung (und Entrichtung der Schiedsrichterabgabe) entbindet die 
Mannschaft NICHT von der Bereitstellung des Anschreibers und 2 Linienrichters 
je Spiel. 
 

Landesfachwarte Faustball 
- BTSV, Hans Dauch 
- STB, Dr. Herwig Oberkersch 
- STV, Bernd Martin 
- TTV, Gert Brock 

Landesjugendfachwarte Faustball 
- BTSV, Jürgen Wegner 
- STB, Karl Katz 
- STV, Frank Neumann 
- TTV, Gernot Lutherdt 

 

DFBL-Gruppenobmann SÜD 
 

Bernd Dübe 
 

 

 
 
        Regionalgruppe Süd –  www.Faustballregionalgruppe-sued.de    



17. September 2019 

Start- und Spielberechtigung für die 
Hallenrunde 2019/2020 
Ahlhorn( DFBL/bmä) Für die im Oktober beginnende Hallen-Meisterschaftsrunde informiert 
das Präsidium der DFBL über die erforderlichen Start- und Spielberechtigung. 

Hallenfaustball 2019/2020: Start- und Spielberechtigung  

Unter herkömmlichen (alten) Spielerpässen sind nachfolgend Spielerpässe gemeint, die über 
ein durch Stempel der Passstelle autorisiertes Passfoto verfügen und die nach bisherigem 
Verfahren z. B. mannschaftsbezogene Festspielvermerke aufnehmen können.  

Unter Wettkampfkarte ist ein gültiges Ersatzdokument nur für Spielerinnen und Spieler aus 
denjenigen Landesverbänden gemeint, deren Passstellen seit dem 01.01.2019 keine 
herkömmlichen Spielerpässe mehr ausgestellt haben. Diese Wettkampfkarte wird durch die 
DFBL oder von einigen Landesverbänden auf Antrag ausgestellt. Näheres auf der DFBL-
Homepage! 

Für Hallenfaustball 2019/2020 gilt folgende Übergangsregelung: 

Alle Spielerinnen und Spieler, die an Meisterschaften und Rundenspielen teilnehmen, 
besitzen eine DTB-ID gem. DTB-Wettkampfordnung. Sie verfügen über eine gültige Jahres-
marke ihres Vereins für Hallenfaustball. Die DTB-ID der Spielerinnen und Spieler ist auf den 
jeweiligen Mannschaftseinsatzlisten zu vermerken. Außerdem ist der Besitz einer gültigen 
Jahresmarke ausdrücklich zu bestätigen. Diese Angaben sind von einem Mannschafts- bzw. 
Vereinsverantwortlichen zu unterschreiben. 

In diesem Sinne startberechtigte Spielerinnen und Spielerinnen, die am Meisterschafts- und 
Rundenspielbetrieb teilnehmen, weisen zusätzlich ihre DFBL-Spielberechtigung gegenüber 
der Schiedsrichterin oder dem Schiedsrichter und der Spielleitung vor Ort nach 

entweder mit einem mindestens bis 2018 gültigen herkömmlichen (alten) Spielerpass eines 
Landesturnverbands    

oder mit einem 2019 neu ausgestellten herkömmlichen Spielerpass eines 
Landesturnverbands 

oder mit einer durch die DFBL oder einen Landesverband ausgestellten gültigen 
Wettkampfkarte. 

Diese Wettkampfkarte enthält kein Passfoto, bei der Ausstellung ist aber die Identität der 
Inhaberin oder des Inhabers geprüft worden. Im Zweifelsfall muss die Identität vor Ort durch 
einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis nachgewiesen werden. Die Entscheidung, ob 
davon Gebrauch gemacht wird, obliegt der Spielleitung vor Ort. Spielerinnen und Spieler 
ohne Spielerpass (wie oben) und ohne gültige Wettkampfkarte müssen ein dieser Karte 
vergleichbares Dokument ihres Landesturnverbandes vorlegen, das deren Aufgaben 
vollumfänglich erfüllt. 



Herkömmliche (alte) Spielerpässe, die hinsichtlich ihrer bisherigen Gültigkeit die o. g. 
Voraussetzungen erfüllen (also mindestens bis 2018 gültig waren), jedoch „vollgestempelt“ 
sind, behalten für Hallenfaustball 2019/2020 ihre Gültigkeit. Erforderliche Festspielvermerke 
werden „frei“ an geeigneter Stelle in den Pass eingetragen. Die DTB-ID und Jahresmarke 
werden in der Hallensaison 2019/2020 von der Schiedsrichterin oder dem Schiedsrichter und 
von der DFBL-Spielleitung vor Ort noch nicht elektronisch überprüft. Die Überprüfung 
erfolgt nachträglich anhand der Angaben in den Einsatzlisten. 

  

Weitere Infos zum Zweitstartrecht: 

1) Die DFBL-Regelungen zum Zweitstartrecht bleiben unverändert gültig. Anträge sind unter 
Verwendung des entsprechenden Vordrucks (Download) an das Präsidiumsmitglied Senioren 
(Siggi Linke) zu richten. 

2) Die Gewährung des Zweitstartrechts für einen Verein ist außerdem mit der Verpflichtung 
verbunden, für diesen Verein über eine gültige Jahresmarke zu verfügen. Das DTB-
Startpasssystem sieht dafür außer „Faustball Halle“ und „Faustball Feld“ die Sportarten 
„Faustball Halle Senioren“ bzw. „Faustball Feld Senioren“ vor. Entsprechend können 
Jahresmarken gebucht werden. 

  

Aktualisiert am 14.11.2019    

Ulrich Meiners, Präsident 

Bert Märkl, Präsidiumsmitglied Recht und Ordnungen 

 

Linkliste aus diesem Schreiben: 

https://faustball-liga.de/start-und-spielberechtigung-fuer-die-hallenrunde-2019-2020/  

https://faustball-liga.de/wp-content/uploads/2018/03/SpOF-Anlage-6-2-DFBL_Ausnahme-
Zweitstartrecht-F_M-19-und-Senioren_180417.pdf  

 




